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Redaktionsschlussvorverlegung

Aufgrund mehrerer bevorstehender  
Feiertage im Mai kommt es zu  

Vorverlegungen der Redaktionsschlüsse.

Wir bitten alle Texteinreicher,  
die vorgezogenen Abgabetermine  

unbedingt zu beachten und ihre Beiträge  
entsprechend frühzeitig einzureichen.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Amtliche Mitteilungen

Bekanntmachung zur Sitzung des 
Stadtrates
Datum: Donnerstag, 7. Mai 2026
Uhrzeit: 18:15 Uhr
Ort: Großer Sitzungssaal, Schloßstraße 1, Harburg
TOPTagesordnung öffentliche Sitzung
1. Begrüßung durch den 1. Bürgermeister Christoph Schmidt
2. Vereidigung der ehrenamtlichen Stadtratsmitglieder
3. Weitere Bürgermeister und Stellvertreter
3.1 Beschlussfassung über die Zahl der weiteren Bürgermeister
3.2 Wahl des zweiten Bürgermeisters

3.3 Wahl des dritten Bürgermeisters
3.4 Vereidigung der weiteren Bürgermeister
3.5 Festlegung der weiteren Stellvertretung
4. Fraktionen im Stadtrat
4.1 Erklärung zur Fraktionsbildung
4.2 Benennung der Fraktionssprecher
4.3 Sitzungsraum für die Stadtratsfraktionen
5. Erlass einer neuen Satzung zur Regelung von Fragen des 

örtlichen Gemeindeverfassungsrechts
6. Erlass einer Geschäftsordnung
7. Bildung der Ausschüsse
8. Verteilung der Referate
9. Bestellung der Mitglieder in die juristischen Personen / 

Organisationen
9.1 Verbandsversammlung des Zweckverbandes Sparkasse 

Nordschwaben
9.2 Verbandsversammlung des Zweckverbandes Bayerische 

Rieswasserversorgung
9.3 Schulverbandsversammlung des Mittelschulverbandes 

Harburg-Kaisheim-Mönchsdeggingen
10. Bestellung des ersten Bürgermeisters zum Eheschließungs-

beamten
11. Aufhebung des Bebauungsplanes „Erweiterung ‚Grasbeet 

II‘ und Änderung östlicher Teil“hier: Satzungsbeschluss
12. Vollzug des Bayerischen Straßen- und Wegegesetzes 

(BayStrWG);
hier: Teileinziehung eines Feldweges in der Gemarkung 
Mauren

13. Nachträglich eingegangene Gegenstände
14. Genehmigung der letzten Sitzungsniederschrift

Im Anschluss findet noch eine nichtöffentliche Sitzung statt.

Harburger Ferienprogramm 2026
Auch in den Sommerferien 2026 möchten wir den Kindern unserer 
Stadt und in den Stadtteilen, wieder ein abwechslungsreiches, 
informatives, kreatives und interessantes Ferienprogramm 
bieten. Dazu sind wir dringend auf die Mithilfe der Vereine und 
Verbände, aber auch von Privatpersonen angewiesen.
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die Kapazitäten (Leistung, Abwärmenutzung, Gasmenge) ent-
sprechend den derzeitigen Anforderungen zur regenerativen 
Energiegewinnung zu erweitern und die Voraussetzungen für 
eine Ortsnahe Wärmeversorgung zu schaffen bzw. auszubauen.
Die Flächennutzungsplanänderung bildet die Grundlage (vgl. § 8 
Abs. 2 BauGB) für die Änderung und Erweiterung des vorhaben-
bezogenen Bebauungsplanes „Brennhof“, da diese bislang nicht 
aus den Darstellung des Flächennutzungsplanes entwickelt ist. 
Der Umfang der Flächennutzungsplanänderung entspricht dabei 
der Größe der Bebauungsplanänderung und -erweiterung und 
soll eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung sichern und die 
künftige Inanspruchnahme von Grund und Boden auf ein un-
abdingbar notwendiges Maß beschränken.
Die bisherige Flächennutzungsplanung sieht im betreffenden Be-
reich derzeit Grünflächen und Flächen für die Landwirtschaft vor.
Die bisher dargestellten Grünflächen und die Flächen für die 
Landwirtschaft werden analog dem Bereich der Bestandsanlage 
im Wesentlichen ebenfalls in ein sonstiges Sondergebiet mit 
Zweckbestimmung „Biogasanlage“ und dazugehörige Grün-
flächen geändert.
Die 9. Änderung des Flächennutzungsplanes wird im Parallel-
verfahren mit der Aufstellung der 1. Änderung und Erweiterung 
des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Brennhof“ im Sinne 
von § 8 Abs. 3 Satz 1 BauGB vorgenommen.
Wahl des Verfahrens
Die Aufstellung der Flächennutzungsplanänderung erfolgt im 
Regelverfahren mit frühzeitiger Unterrichtung und Beteiligung 
der Öffentlichkeit und der Träger öffentlicher Belange sowie mit 
der Erstellung eines Umweltberichtes.
b)
In seiner Sitzung am 16.04.2026 hat der Stadtrat dem Vor-
entwurf der Flächennutzungsplanänderung zugestimmt und 
beschlossen, diese Unterlagen für die Dauer eines Monats 
öffentlich gemäß § 3 Abs. 1 BauGB auszulegen.
Veröffentlichung
Zu diesem Zweck werden die folgenden Unterlagen:
• Vorentwurf der Flächennutzungsplanänderung sowie Be-

gründung mit Umweltbericht
(jeweils in der Fassung vom 16.04.2026)

• der Inhalt dieser Bekanntmachung

in der Zeit vom
04.05.2026 bis einschließlich 12.06.2026

im Internet veröffentlicht und können eingesehen werden unter
www.stadt-harburg-schwaben.de/bekanntmachungen

Zusätzlich zur Veröffentlichung im Internet liegen die Unterlagen 
Rathaus Harburg, Schloßstraße 1, 86655 Harburg während der 
Öffnungszeiten (Montag, Mittwoch und Freitag von 08:00 bis 
12:00 Uhr sowie zusätzlich Dienstag von 12:00 bis 16:00 Uhr 
und Donnerstag von 14:00 bis 18:00 Uhr) öffentlich zur Einsicht-
nahme aus.
Möglichkeit zur Stellungnahme
Während der Dauer der oben genannten Veröffentlichungs-
frist können Stellungnahmen abgegeben werden. Diese sollen 
elektronisch übermittelt werden (z.B. per E-Mail an poststelle@
stadt-harburg-schwaben.de).
Bei Bedarf können diese auch auf anderem Weg vorgebracht 
werden, z.B. per Brief an vorstehende Anschrift oder während 
der Dienststunden zur Niederschrift bei der Stadt Harburg 
während der o.g. Dienststunden.
Nicht rechtzeitig abgegebene Stellungnahmen
Gemäß § 4a Abs. 5 BauGB können nicht fristgerecht abgegebene 
Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über das Bauleit-
planverfahren unberücksichtigt bleiben, wenn die Kommune den 
Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren 
Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Bauleitplanverfahrens nicht 
von Bedeutung ist.
Hinweis zum Datenschutz:
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der 
Grundlage der Art. 6 Abs. 1 Buchstabe e (DSGVO) i. V. mit § 3 
BauGB und dem BayDSG. 

Das Ferienprogramm 2026 soll sich über die gesamte Sommer-
ferienzeit vom 1. August bis 14. September 2026 erstrecken. 
Damit wir wieder ein abwechslungsreiches Programm für unsere 
Kinder und Jugendlichen auf die Beine stellen können, bitte wir 
alle Engagierten sich mit ihren kreativen Ideen einzubringen.
Wir sind auf der Suche nach Veranstaltungen in den Sommer-
ferien für Kinder im Alter von 6-13 Jahren, in den Bereichen 
Sport, Musik, Kreatives, Basteln oder auch Besichtigungen.
Die Ausgestaltung der einzelnen Angebote des diesjährigen 
Programms bleibt den jeweiligen Veranstaltern überlassen - ob 
halbtags oder ganztags, altersmäßige Zielgruppen, Gruppen-
größe. Selbstverständlich können sich auch Gruppen und Privat-
personen am Ferienprogramm beteiligen. Je mehr Abwechslung 
und Vielfalt, desto besser.
Vorschläge und Ideen erbitten wir bis 01. Juni 2026 an die Stadt-
verwaltung, Herr Lucas Seel, Tel. 09080/ 9699-24 (E-Mail: seel@
stadt-harburg-schwaben.de).

9. Änderung des Flächennutzungsplanes 
im Parallelverfahren mit dem 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
„Brennhof“ 1. Änderung und 
Erweiterung
Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB);
9. Änderung des Flächennutzungsplanes im Parallel-
verfahren mit dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
„Brennhof“ 1. Änderung und Erweiterung
Hier:
a) Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses gem. § 

2 Abs. 1 Satz 2 BauGB
b) frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 

1 BauGB

a)
Der Stadtrat Harburg hat am 16.04.2026 in öffentlicher Sitzung 
die Aufstellung der 9. Änderung des Flächennutzungsplanes im 
Parallelverfahren mit dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
„Brennhof“ 1. Änderung und Erweiterung beschlossen. Der Auf-
stellungsbeschluss wird hiermit ortsüblich bekannt gemacht.
Die Lage der Änderungsbereiche (Kennzeichnung „SO Bio-
gas“ mit schwarzer Balkenlinie umrandet) ist den nachstehend 
abgedruckten Übersichtslageplänen zu entnehmen. Sie ent-
sprechen im Wesentlichen dem Umgriff der parallel aufgestellten 
Bebauungsplanänderung und -erweiterung.
Übersichtslageplan der Flächennutzungsplanänderung Plan-
bereich A, unmaßstäblich

Anlass und Ziel der Planung
Die Änderung des Flächennutzungsplanes ist notwendig, um 
die baurechtlichen Voraussetzungen für die 1. Änderung und Er-
weiterung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Brenn-
hof“ zu schaffen.
Diese sieht vor das bisherige Anlagenkonzept seiner Bio-
gasanlage (Standort A) und deren Komponenten sowie des 
Sattelitenblockheizkraftwerks (Standort B) zu optimieren, um 



Nr. 18/26 	 - 3 -	 Harburg

Anlass und Ziel der Planung
Die 1. Änderung und Erweiterung ist notwendig, da der Vor-
habenträger plant, das bisherige Anlagenkonzept seiner Bio-
gasanlage (Planbereich A) und deren Komponenten sowie des 
Sattelitenblockheizkraftwerks (Planbereich B) zu optimieren, um 
die Kapazitäten (Leistung, Abwärmenutzung, Gasmenge) ent-
sprechend den derzeitigen Anforderungen zur regenerativen 
Energiegewinnung zu erweitern und die Voraussetzungen für 
eine Ortsnahe Wärmeversorgung zu schaffen bzw. auszubauen.
Dies beinhaltet insbesondere:
Planbereich A
• Neubau eines Gasspeichers mit Versorgungsschacht
• Aufstellen und Betreiben eines Heizwasser-Pufferspeichers
• Änderung der Haubenabdeckung bestehender Behälter auf 

1/2-Kugel in RAL 7037 (Staubgrau)
Planbereich B
• Neuerrichtung eines BHKW-Gebäudes
• Aufstellen zusätzlicher Abgaskamine
• Aufstellen eines Aktivkohlefilters
• Errichtung eines Heizwasser-Pufferspeichers
• Errichtung von Trafohäuschen

Da die Stadt Harburg den Ausbau erneuerbarer Energien be-
grüßt und unterstützen möchte, befürwortet sie die Änderung 
und Erweiterung des Bebauungsplanes, um so die städtebau-
liche Entwicklung und Ordnung für die vorgesehene Nutzung zu 
regeln.
Wahl des Verfahrens
Die Aufstellung der Bebauungsplanänderung und -erweiterung 
erfolgt im Regelverfahren mit frühzeitiger Unterrichtung und Be-
teiligung der Öffentlichkeit und der Träger öffentlicher Belange 
sowie mit der Erstellung eines Umweltberichtes.
b)
In seiner Sitzung am 16.04.2026 hat der Stadtrat dem Vorent-
wurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Brennhof“ 1. 
Änderung und Erweiterung zugestimmt und beschlossen, diese 
Unterlagen für die Dauer eines Monats öffentlich gemäß § 3 Abs. 
1 BauGB auszulegen.
Veröffentlichung
Zu diesem Zweck sind die folgenden Unterlagen:
• Vorentwurf des Bebauungsplanes mit Planzeichnung und 

textlichen Festsetzungen sowie
• Begründung mit Umweltbericht, Fachbeitrag zur 

speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung und FFH-
Verträglichkeitsabschätzung (jeweils in der Fassung vom 
16.04.2026)

• schalltechnische Untersuchung der Fa. igi CONSULT 
GmbH mit Stand 16.04.2026

• der Inhalt dieser Bekanntmachung
in der Zeit vom

04.05.2026 bis einschließlich 12.06.2026
im Internet veröffentlicht und können eingesehen werden unter

www.stadt-harburg-schwaben.de/bekanntmachungen
Zusätzlich zur Veröffentlichung im Internet liegen die Unterlagen 
Rathaus Harburg, Schloßstraße 1, 86655 Harburg während der 
Öffnungszeiten (Montag, Mittwoch und Freitag von 08:00 bis 
12:00 Uhr sowie zusätzlich Dienstag von 12:00 bis 16:00 Uhr 
und Donnerstag von 14:00 bis 18:00 Uhr) öffentlich zur Einsicht-
nahme aus.
Möglichkeit zur Stellungnahme
Während der Dauer der oben genannten Veröffentlichungs-
frist können Stellungnahmen abgegeben werden. Diese sollen 
elektronisch übermittelt werden (z.B. per E-Mail an
poststelle@stadt-harburg-schwaben.de). Bei Bedarf können 
diese auch auf anderem Weg vorgebracht werden, z.B. per Brief 
an vorstehende Anschrift oder während der Dienststunden zur 
Niederschrift bei der Stadt Harburg während der o.g. Dienst-
stunden.
Nicht rechtzeitig abgegebene Stellungnahmen
Gemäß § 4a Abs. 5 BauGB können nicht fristgerecht abgegebene 
Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über das Bauleit-

Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne Absenderangaben ab-
geben, erhalten Sie keine Mitteilung über das Ergebnis der 
Prüfung. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Form-
blatt „Datenschutzrechtliche Informationspflichten im Bauleit-
planverfahren“ das ebenfalls öffentlich ausliegt.
Harburg (Schwaben), den 30.04.2026
Christoph Schmidt, 1. Bürgermeister

Vorhabenbezogener Bebauungsplan 
„Brennhof“ 1. Änderung und 
Erweiterung
Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB)
Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Brennhof“ 		
1. Änderung und Erweiterung
Hier:
a) Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses gem. § 

2 Abs. 1 Satz 2 BauGB
b) frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 

1 BauGB

a) Der Stadtrat Harburg hat am 16.04.2026 in öffentlicher Sitzung 
die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 
„Brennhof“ 1. Änderung und Erweiterung beschlossen. Der Auf-
stellungsbeschluss wird hiermit ortsüblich bekannt gemacht.
Der Geltungsbereich umfasst
• im Planbereich A die Flurnummern 319 (TF), 1243 (TF), 

1243/1 (TF), 1244(TF), 1244/2 (TF) Gemarkung Heroldingen, 
Stadt Harburg

• im Planbereich B die Flurnummer 58/3 Gemarkung 
Heroldingen, Stadt Harburg

• im Planbereich C die Flurnummer 286 (TF) Gemarkung Bühl 
im Ries, Gemeinde Alerheim

• im Planbereich D die Flurnummer 73 (TF) Gemarkung 
Schrattenhofen, Stadt Harburg

• im Planbereich E die Flurnummer 304 (TF) Gemarkung 
Heroldingen, Stadt Harburg (TF = Teilfläche)

Planbereich A (Biogasanlage) ist im Wesentlichen wie folgt um-
grenzt:
• im Norden durch die Fl.-Nr. 1244 (TF, Acker)
• im Osten durch die Fl.-Nrn. 1244 (TF, Grünfläche, Leitungs-

schutzstreifen), 1244/2 (TF, Wirtschaftsweg)
• im Süden durch die Fl.-Nr. 319 (TF, Acker)
• m Westen durch die Fl.-Nr. 1244/2 (TF, Wirtschaftsweg), 1243 

(Brennhof), 1244 (TF, Acker)
jeweils Gemarkung Heroldingen
Planbereich B (Satelliten-BHKW) ist im Wesentlichen wie folgt 
umgrenzt:
• - im Norden durch die Fl.-Nr. 58/1 (Acker)
• - im Osten durch die Fl.-Nr. 58/3 (TF, Grasweg)
• - im Süden durch die Fl.-Nr. 356 (Straße „Am Zehentstadel“)
• - im Westen durch die Fl.-Nr. 58/2 (Grasweg)

jeweils Gemarkung Heroldingen

Übersichtslageplan, Maßstab 1:15.000, ALKIS, Bayerische Ver-
messungsverwaltung – www.geodaten.bayern.de

http://www.geodaten.bayern.de


Harburg	 - 4 -	 Nr. 18/26

„Salchhof“, welcher nicht aus den Darstellung des Flächen-
nutzungsplanes entwickelt ist. Der Umfang der Flächennutzungs-
planänderung entspricht dabei der Größe des Bebauungsplanes 
und soll eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung sichern 
und die künftige Inanspruchnahme von Grund und Boden auf ein 
unabdingbar notwendiges Maß beschränken.
Die bisherige Flächennutzungsplanung sieht im betreffenden 
Bereich derzeit Grünflächen und Flächen für die Landwirtschaft 
vor. Die Darstellungen des Flächennutzungsplanes werden in 
ein sonstiges Sondergebiet mit Zweckbestimmung „Biogas-
anlage“ und dazugehörige Grünflächen geändert.
Die 10. Änderung des Flächennutzungsplanes wird im Parallel-
verfahren mit der Aufstellung des vorhabenbezogenen Be-
bauungsplanes „Salchhof“ im Sinne von § 8 Abs. 3 Satz 1 BauGB 
vorgenommen.
Wahl des Verfahrens
Die Aufstellung der Flächennutzungsplanänderung erfolgt im 
Regelverfahren mit frühzeitiger Unterrichtung und Beteiligung 
der Öffentlichkeit und der Träger öffentlicher Belange sowie mit 
der Erstellung eines Umweltberichtes.
b)
In seiner Sitzung am 16.04.2026 hat der Stadtrat dem Vor-
entwurf der Flächennutzungsplanänderung zugestimmt und 
beschlossen, diese Unterlagen für die Dauer eines Monats 
öffentlich gemäß § 3 Abs. 1 BauGB auszulegen.
Veröffentlichung
Zu diesem Zweck werden die folgenden Unterlagen:
•	 Vorentwurf der Flächennutzungsplanänderung sowie 

Begründung mit Umweltbericht (jeweils in der Fassung 
vom 16.04.2026)

•	 der Inhalt dieser Bekanntmachung in der Zeit vom 
04.05.2026 bis einschließlich 12.06.2026 im Inter-
net veröffentlicht und können eingesehen werden 
unter

www.stadt-harburg-schwaben.de/bekanntmachungen
Zusätzlich zur Veröffentlichung im Internet liegen die Unterlagen 
Rathaus Harburg, Schloßstraße 1, 86655 Harburg während der 
Öffnungszeiten (Montag, Mittwoch und Freitag von 08:00 bis 
12:00 Uhr sowie zusätzlich Dienstag von 12:00 bis 16:00 Uhr 
und Donnerstag von 14:00 bis 18:00 Uhr) öffentlich zur Einsicht-
nahme aus.
Möglichkeit zur Stellungnahme
Während der Dauer der oben genannten Veröffentlichungs-
frist können Stellungnahmen abgegeben werden. Diese sollen 
elektronisch übermittelt werden (z.B. per E-Mail an
poststelle@stadt-harburg-schwaben.de). Bei Bedarf können 
diese auch auf anderem Weg vorgebracht werden, z.B. per Brief 
an vorstehende Anschrift oder während der Dienststunden zur 
Niederschrift bei der Stadt Harburg während der o.g. Dienst-
stunden.
Nicht rechtzeitig abgegebene Stellungnahmen
Gemäß § 4a Abs. 5 BauGB können nicht fristgerecht abgegebene 
Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über das Bauleit-
planverfahren unberücksichtigt bleiben, wenn die Kommune den 
Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren 
Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Bauleitplanverfahrens nicht 
von Bedeutung ist.
Hinweis zum Datenschutz:
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der 
Grundlage der Art. 6 Abs. 1 Buchstabe e (DSGVO) i. V. mit § 3 
BauGB und dem BayDSG. Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne 
Absenderangaben abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung über 
das Ergebnis der Prüfung. Weitere Informationen entnehmen Sie 
bitte dem Formblatt „Datenschutzrechtliche Informationspflichten 
im Bauleitplanverfahren“ das ebenfalls öffentlich ausliegt.
Harburg (Schwaben), den 30.04.2026
Christoph Schmidt, 1. Bürgermeister

planverfahren unberücksichtigt bleiben, wenn die Kommune den 
Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren 
Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Bauleitplanverfahrens nicht 
von Bedeutung ist.
Hinweis zum Datenschutz:
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der 
Grundlage der Art. 6 Abs. 1 Buchstabe e (DSGVO) i. V. mit § 3 
BauGB und dem BayDSG. Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne 
Absenderangaben abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung über 
das Ergebnis der Prüfung. Weitere Informationen entnehmen Sie 
bitte dem Formblatt „Datenschutzrechtliche Informationspflichten 
im Bauleitplanverfahren“ das ebenfalls öffentlich ausliegt.
Harburg (Schwaben), den 30.04.2026
Christoph Schmidt, 1. Bürgermeister

10. Änderung des 
Flächennutzungsplanes im 
Parallelverfahren mit dem 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
„Salchhof“
Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB);
Hier:
a) Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses gem. § 2 
Abs. 1 Satz 2 BauGB
b) frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 
BauGB
a)
Der Stadtrat Harburg hat am 16.04.2026 in öffentlicher Sitzung 
die Aufstellung der 10. Änderung des Flächennutzungsplanes im 
Parallelverfahren mit dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
„Salchhof“ beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wird hiermit 
ortsüblich bekannt gemacht.
Die Lage des Änderungsbereichs (Kennzeichnung „SO Biogas“ 
mit schwarzer Balkenlinie umrandet) ist dem nachstehend ab-
gedruckten Übersichtslageplan zu entnehmen. Er entspricht im 
Wesentlichen dem Umgriff des parallel aufgestellten Bebauungs-
planes.

Übersichtslageplan der Flächennutzungsplanänderung, unmaßstäblich

Anlass und Ziel der Planung
Die Änderung des Flächennutzungsplanes ist notwendig, um die 
baurechtlichen Voraussetzungen für den vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan „Salchhof“ zu schaffen.
Dieser sieht vor das bisherige Anlagenkonzept der bestehenden 
Biogasanlage zu optimieren und zu erweitern, um die Kapazi-
täten (Leistung, Abwärmenutzung, Gasmenge) an die der-
zeitigen Anforderungen zur regenerativen Energiegewinnung 
anzupassen und einen flexiblen Anlagenbetrieb zu ermöglichen.
Die Flächennutzungsplanänderung bildet die Grundlage (vgl. § 
8 Abs. 2 BauGB) für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
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b)
In seiner Sitzung am 16.04.2026 hat der Stadtrat dem Vorent-
wurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Salchhof“ zu-
gestimmt und beschlossen, diese Unterlagen für die Dauer eines 
Monats öffentlich gemäß § 3 Abs. 1 BauGB auszulegen.
Veröffentlichung
Zu diesem Zweck sind die folgenden Unterlagen:
• Vorentwurf des Bebauungsplanes mit Planzeichnung und 

textlichen Festsetzungen sowie
• Begründung mit Umweltbericht, Fachbeitrag zur 

speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung und FFH-
Verträglichkeitsabschätzung (jeweils in der Fassung vom 
16.04.2026)

• der Inhalt dieser Bekanntmachung

in der Zeit vom
04.05.2026 bis einschließlich 12.06.2026

im Internet veröffentlicht und können eingesehen werden unter
www.stadt-harburg-schwaben.de/bekanntmachungen

Zusätzlich zur Veröffentlichung im Internet liegen die Unterlagen 
Rathaus Harburg, Schloßstraße 1, 86655 Harburg während der 
Öffnungszeiten (Montag, Mittwoch und Freitag von 08:00 bis 
12:00 Uhr sowie zusätzlich Dienstag von 12:00 bis 16:00 Uhr 
und Donnerstag von 14:00 bis 18:00 Uhr) öffentlich zur Einsicht-
nahme aus.
Möglichkeit zur Stellungnahme
Während der Dauer der oben genannten Veröffentlichungs-
frist können Stellungnahmen abgegeben werden. Diese sollen 
elektronisch übermittelt werden (z.B. per E-Mail an
poststelle@stadt-harburg-schwaben.de). Bei Bedarf können 
diese auch auf anderem Weg vorgebracht werden, z.B. per Brief 
an vorstehende Anschrift oder während der Dienststunden zur 
Niederschrift bei der Stadt Harburg während der o.g. Dienst-
stunden.
Nicht rechtzeitig abgegebene Stellungnahmen
Gemäß § 4a Abs. 5 BauGB können nicht fristgerecht abgegebene 
Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über das Bauleit-
planverfahren unberücksichtigt bleiben, wenn die Kommune den 
Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren 
Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Bauleitplanverfahrens nicht 
von Bedeutung ist.
Hinweis zum Datenschutz:
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der 
Grundlage der Art. 6 Abs. 1 Buchstabe e (DSGVO) i. V. mit § 3 
BauGB und dem BayDSG. Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne 
Absenderangaben abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung über 
das Ergebnis der Prüfung. Weitere Informationen entnehmen Sie 
bitte dem Formblatt „Datenschutzrechtliche Informationspflichten 
im Bauleitplanverfahren“ das ebenfalls öffentlich ausliegt.
Harburg (Schwaben), den 30.04.2026
Christoph Schmidt, 1. Bürgermeister

Einbeziehungssatzung „Kalbelweg“
Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB);
Hier:
a) Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses gem. § 2 
Abs. 1 BauGB
b) Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB
a)
Der Stadtrat Harburg hat am 16.04.2026 in öffentlicher Sitzung 
die Aufstellung der Einbeziehungssatzung „Kalbelweg“ be-
schlossen. Der Aufstellungsbeschluss wird hiermit ortsüblich 
bekannt gemacht.
Beabsichtigt ist die Errichtung einer Wohnbebauung und von 
Nebengebäuden.
Der Geltungsbereich umfasst eine Teilfläche der Flurnummer 
1147 Gemarkung Heroldingen.
Der Geltungsbereich des Bauortes (nördlicher Teil der Fl.-Nr. 
1147 Gemarkung Heroldingen) ist im Wesentlichen wie folgt um-
grenzt:

Vorhabenbezogener Bebauungsplan 
„Salchhof“
Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB); vorhabenbezogener 
Bebauungsplan „Salchhof“
Hier:
a) Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses gem. § 2 Abs. 
1 Satz 2 BauGB
b) frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 
BauGB
a)
Der Stadtrat Harburg hat am 16.04.2026 in öffentlicher Sitzung 
die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 
„Salchhof“ beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wird hiermit 
ortsüblich bekannt gemacht.
Der Geltungsbereich umfasst die Flurnummern 2717 (TF), 
2717/1 (TF), 2718 (TF), 2719 (TF) und 2720 (TF) Gemarkung 
Harburg. (TF=Teilfläche)
Der Geltungsbereich (Planbereich 1) ist im Wesentlichen wie 
folgt umgrenzt:
• im Norden und Osten durch die Flurnummern 2717 (TF, 

Wald), 2718 (TF, Wald und Acker)
• im Süden durch die Flurnummern 2717 (TF, Acker), 2717/1 

(TF, Weg/Grünfläche), 2715 (Weg)
• im Westen durch die Flurnummern 2717/1 (TF, Weg), 2717 

(TF, baulicher Bestand im Salchhof)

jeweils Gemarkung Harburg

Übersichtslageplan, Maßstab 1:10.000, ALKIS, Bayerische Ver-
messungsverwaltung – www.geodaten.bayern.de
Anlass und Ziel der Planung
Der Vorhabenträger beabsichtigt die Erweiterung seiner be-
stehenden, genehmigten Biogasanlage um zusätzliche 
Komponenten, die einen flexiblen Anlagenbetrieb ermöglichen 
und entsprechende Kapazitäten für das tägliche Betriebs-
geschehen schaffen sollen.
Dies beinhaltet insbesondere
• Aufstellen und Betreiben eines BHKW samt Container
• Aufstellen und Betreiben eines Pufferspeichers
• Aufstellen und Betreiben einer Gasaufbereitungsanlage
• Aufstellen und Betreiben einer automatischen Notgasfackel
• Änderung/Austausch der Haubenabdeckung der be-

stehenden Behälter
• Erweiterung des bestehenden Fahrsilos
• Errichtung zweier weiterer Gärrestelager
• Anlage/Anpassung des Havariewalls an die bauliche Er-

weiterung

Da die Stadt Harburg den Ausbau erneuerbarer Energien be-
grüßt und unterstützen möchte, befürwortet sie die Aufstellung 
des Bebauungsplanes, um so die städtebauliche Entwicklung 
und Ordnung für die vorgesehene Nutzung zu regeln.
Wahl des Verfahrens
Die Aufstellung des Bebauungsplanes erfolgt im Regelverfahren 
mit frühzeitiger Unterrichtung und Beteiligung der Öffentlichkeit 
und der Träger öffentlicher Belange sowie mit der Erstellung 
eines Umweltberichtes.

http://www.geodaten.bayern.de
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Vorhabenbezogener Bebauungsplan 
„Tinyhaussiedlung“ Hoppingen
Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB);
vorhabenbezogener Bebauungsplan „Tinyhaussiedlung“ 
Hoppingen
Hier:
a) Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses gem. § 2 
Abs. 1 Satz 2 BauGB
b) frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 
BauGB
a)
Der Stadtrat Harburg hat am 16.04.2026 in öffentlicher Sitzung 
die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 
„Tinyhaussiedlung“ beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss 
wird hiermit ortsüblich bekannt gemacht.
Der Geltungsbereich umfasst die Flurnummern 149, 155/2, 
155/5 Gemarkung Hoppingen.
Der Geltungsbereich ist im Wesentlichen wie folgt umgrenzt:
• im Nordosten durch die Fl.-Nrn. 149/3 (Grünfläche), 148 

(Bahnlinie)
• im Südosten durch die Fl.-Nrn. 79 (Gartenfläche), 155/3 

(Wohnen), 76/3 (Wohnen)
• im Südwesten durch die Fl.-Nrn. 66/10 (Grünfläche), 66/4 

(Hauptstraße)
• im Nordwesten durch die Fl.-Nrn. 149/1 (Wohnen), 149/2 

(Grünfläche und Gehölze), 148 (Bahn-Gelände mit Ge-
hölzen)

jeweils Gemarkung Hoppingen
Übersichtslageplan, Maßstab 1:10.000, ALKIS, Bayerische Ver-
messungsverwaltung – www.geodaten.bayern.de
Anlass und Ziel der Planung
Bei der Stadt Harburg wurde vom Vorhabenträger ein An-
trag zur Ausweisung und Errichtung einer Tinyhaussiedlung in 
Hoppingen gestellt. Damit soll neben der grundsätzlichen Bereit-
stellung von Wohnraum insbesondere ein Angebot geschaffen 
werden, das die Bedürfnisse all jener anspricht/berücksichtigt, 
die bewusst einen reduzierten Lebensstil pflegen wollen und 
demzufolge auch einen entsprechend kleinen Wohnraumbedarf 
haben. Vor diesem Hintergrund soll die Bebauung ausschließlich 
mit Tinyhäusern als Sonderform der Einzelhäuser erfolgen.
Das geplante Tinyhaus-Wohngebiet stellt eine bauliche Anlage 
im Sinne von § 29 BauGB dar, für die im Außenbereich kein Bau-
recht besteht und die kein nach § 35 BauGB privilegiertes Vor-
haben darstellt. Deshalb ist für die Verwirklichung die Aufstellung 
eines Bebauungsplanes gem. § 30 Abs. 1 und 2 BauGB erforder-
lich.
Da die Stadt das Vorhaben begrüßt und unterstützen möchte, 
befürwortet sie die Aufstellung des vorhabenbezogenen Be-
bauungsplanes, um so die städtebauliche Entwicklung und 
Ordnung für die vorgesehene Nutzung zu regeln und das be-
nötigte Baurecht zu schaffen.
Wahl des Verfahrens
Die Aufstellung des Bebauungsplanes erfolgt im Regelverfahren 
mit frühzeitiger Unterrichtung und Beteiligung der Öffentlichkeit 
und der Träger öffentlicher Belange sowie mit der Erstellung 
eines Umweltberichtes.
b)
In seiner Sitzung am 16.04.2026 hat der Stadtrat dem Vorentwurf 
des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Tinyhaussiedlung“ 
Hoppingen zugestimmt und beschlossen, diese Unterlagen für 
die Dauer eines Monats öffentlich gemäß § 3 Abs. 1 BauGB aus-
zulegen.
Veröffentlichung
Zu diesem Zweck sind die folgenden Unterlagen:
• Vorentwurf des Bebauungsplanes mit Planzeichnung und 

textlichen Festsetzungen sowie
• Begründung mit Umweltbericht inkl. Ausgleichsfläche, Fach-

beitrag zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung und 
FFH-Verträglichkeitsabschätzung (jeweils in der Fassung 
vom 16.04.2026)

•	 im Norden durch die Fl.-Nr. 31 (Kalbelweg)
•	 im Osten durch die Fl.-Nr. 1135 (Kalbelweg)
•	 im Süden durch die Fl.-Nr. 1147 (TF, Acker)
•	 im Westen durch die Fl.-Nr. 1147/1 (Acker)
jeweils Gemarkung Heroldingen
Die Aufstellung der Einbeziehungssatzung erfolgt im verein-
fachten Verfahren nach § 34 Abs. 6 i.V.m. § 13 BauGB.
Die Lage des Plangebietes ist dem Lageplan zu entnehmen, der 
nachfolgend abgebildet ist.

Abbildung 1: Übersichtslageplan, Maßstab 1:10.000, ALKIS,  Bayerische 
Vermessungsverwaltung - www.geodaten.bayern.de

b)
In der Sitzung vom 16.04.2026 hat der Gemeinderat den Entwurf 
der der Einbeziehungssatzung gebilligt und beschlossen, diesen 
für die Dauer eines Monats gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich 
auszulegen.
Der Entwurf der der Einbeziehungssatzung in der Fassung vom 
16.04.2026 sowie der Inhalt dieser Bekanntmachung sind hierzu 
in der Zeit vom 04.05.2026 bis einschließlich 12.06.2026 im 
Internet veröffentlicht und können eingesehen werden unter
< www.stadt-harburg-schwaben.de> à „Rathaus“  
à „Bekanntmachungen“
Zusätzlich zur Veröffentlichung im Internet liegen die Unterlagen 
Rathaus Harburg, Schloßstraße 1, 86655 Harburg während der 
Öffnungszeiten (Montag, Mittwoch und Freitag von 08:00 bis 
12:00 Uhr sowie zusätzlich Dienstag von 12:00 bis 16:00 Uhr 
und Donnerstag von 14:00 bis 18:00 Uhr) öffentlich zur Einsicht-
nahme aus.
Möglichkeit zur Stellungnahme
Während der Dauer der oben genannten Veröffentlichungs-
frist können Stellungnahmen abgegeben werden. Diese sollen 
elektronisch übermittelt werden (z.B. per E-Mail an
poststelle@stadt-harburg-schwaben.de). Bei Bedarf können 
diese auch auf anderem Weg vorgebracht werden, z.B. per Brief 
an vorstehende Anschrift oder während der Dienststunden zur 
Niederschrift bei der Stadt Harburg während der o.g. Dienst-
stunden.
Nicht rechtzeitig abgegebene Stellungnahmen
Gemäß § 4a Abs. 5 BauGB können nicht fristgerecht abgegebene 
Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über das Bauleit-
planverfahren unberücksichtigt bleiben, wenn die Kommune den 
Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren 
Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Bauleitplanverfahrens nicht 
von Bedeutung ist.
Hinweis zum Datenschutz:
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der 
Grundlage der Art. 6 Abs. 1 Buchstabe e (DSGVO) i. V. mit § 3 
BauGB und dem BayDSG. Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne 
Absenderangaben abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung über 
das Ergebnis der Prüfung. Weitere Informationen entnehmen Sie 
bitte dem Formblatt „Datenschutzrechtliche Informationspflichten 
im Bauleitplanverfahren“ das ebenfalls öffentlich ausliegt.
Harburg (Schwaben), den 30.04.2026
Christoph Schmidt, 1. Bürgermeister
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Anlass und Ziel der Planung
Die Änderung des Flächennutzungsplanes ist notwendig, um die 
baurechtlichen Voraussetzungen für den vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan „Tinyhaussiedlung“ Hoppingen zu schaffen.
Diese sieht entsprechend der Namensgebung die Ausweisung 
eines allgemeinen Wohngebietes zur Etablierung einer Be-
bauung mit Tinyhäusern vor. Damit soll neben der grundsätz-
lichen Bereitstellung von Wohnraum insbesondere ein Angebot 
geschaffen werden, das die Bedürfnisse all jener anspricht/be-
rücksichtigt, die bewusst einen reduzierten Lebensstil pflegen 
wollen und demzufolge auch einen entsprechend kleinen Wohn-
raumbedarf haben.
Die Flächennutzungsplanänderung bildet die Grundlage (vgl. 
§ 8 Abs. 2 BauGB) für den vorhabenbezogenen Bebauungs-
plan „Tinyhaussiedlung“, welcher nicht aus den Darstellung des 
Flächennutzungsplanes entwickelt ist.
Der Umfang der Flächennutzungsplanänderung entspricht dabei 
der Größe des Bebauungsplanes und soll eine nachhaltige 
städtebauliche Entwicklung sichern und die künftige Inanspruch-
nahme von Grund und Boden auf ein unabdingbar notwendiges 
Maß beschränken.
Die bisherige Flächennutzungsplanung sieht im betreffenden 
Bereich derzeit Grünflächen und gemischte Baufläche vor.
Die Darstellungen des Flächennutzungsplanes werden in ein all-
gemeines Wohngebiet geändert.
Die 11. Änderung des Flächennutzungsplanes wird im Parallel-
verfahren mit der Aufstellung des vorhabenbezogenen Be-
bauungsplanes „Tinyhaussiedlung“ im Sinne von § 8 Abs. 3 Satz 
1 BauGB vorgenommen.
Wahl des Verfahrens
Die Aufstellung der Flächennutzungsplanänderung erfolgt im 
Regelverfahren mit frühzeitiger Unterrichtung und Beteiligung 
der Öffentlichkeit und der Träger öffentlicher Belange sowie mit 
der Erstellung eines Umweltberichtes.
b)
In seiner Sitzung am 16.04.2026 hat der Stadtrat dem Vor-
entwurf der Flächennutzungsplanänderung zugestimmt und 
beschlossen, diese Unterlagen für die Dauer eines Monats 
öffentlich gemäß § 3 Abs. 1 BauGB auszulegen.
Veröffentlichung
Zu diesem Zweck werden die folgenden Unterlagen:
• Vorentwurf der Flächennutzungsplanänderung sowie Be-

gründung mit Umweltbericht
(jeweils in der Fassung vom 16.04.2026)

• der Inhalt dieser Bekanntmachung

in der Zeit vom
04.05.2026 bis einschließlich 12.06.2026

im Internet veröffentlicht und können eingesehen werden unter
www.stadt-harburg-schwaben.de/Bekanntmachungen
Zusätzlich zur Veröffentlichung im Internet liegen die Unterlagen 
Rathaus Harburg, Schloßstraße 1, 86655 Harburg während der 
Öffnungszeiten (Montag, Mittwoch und Freitag von 08:00 bis 
12:00 Uhr sowie zusätzlich Dienstag von 12:00 bis 16:00 Uhr 
und Donnerstag von 14:00 bis 18:00 Uhr) öffentlich zur Einsicht-
nahme aus.
Möglichkeit zur Stellungnahme
Während der Dauer der oben genannten Veröffentlichungs-
frist können Stellungnahmen abgegeben werden. Diese sollen 
elektronisch übermittelt werden (z.B. per E-Mail an
poststelle@stadt-harburg-schwaben.de). Bei Bedarf können 
diese auch auf anderem Weg vorgebracht werden, z.B. per Brief 
an vorstehende Anschrift oder während der Dienststunden zur 
Niederschrift bei der Stadt Harburg während der o.g. Dienst-
stunden.
Nicht rechtzeitig abgegebene Stellungnahmen
Gemäß § 4a Abs. 5 BauGB können nicht fristgerecht abgegebene 
Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über das Bauleit-
planverfahren unberücksichtigt bleiben, wenn die Kommune den 
Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren 
Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Bauleitplanverfahrens nicht 
von Bedeutung ist.

• zugehörige Anlagen (schalltechnische Stellungnahme der 
ACCON GmbH vom 13.03.2026, Grundrisse, Ansichten, 
Schnitte)

• der Inhalt dieser Bekanntmachung

in der Zeit vom
04.05.2026 bis einschließlich 12.06.2026

im Internet veröffentlicht und können eingesehen werden unter
www.stadt-harburg-schwaben.de/bekanntmachungen
Zusätzlich zur Veröffentlichung im Internet liegen die Unterlagen 
Rathaus Harburg, Schloßstraße 1, 86655 Harburg während der 
Öffnungszeiten (Montag, Mittwoch und Freitag von 08:00 bis 
12:00 Uhr sowie zusätzlich Dienstag von 12:00 bis 16:00 Uhr 
und Donnerstag von 14:00 bis 18:00 Uhr) öffentlich zur Einsicht-
nahme aus.
Möglichkeit zur Stellungnahme
Während der Dauer der oben genannten Veröffentlichungs-
frist können Stellungnahmen abgegeben werden. Diese sollen 
elektronisch übermittelt werden (z.B. per E-Mail an
poststelle@stadt-harburg-schwaben.de). Bei Bedarf können 
diese auch auf anderem Weg vorgebracht werden, z.B. per Brief 
an vorstehende Anschrift oder während der Dienststunden zur 
Niederschrift bei der Stadt Harburg während der o.g. Dienst-
stunden.
Nicht rechtzeitig abgegebene Stellungnahmen
Gemäß § 4a Abs. 5 BauGB können nicht fristgerecht abgegebene 
Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über das Bauleit-
planverfahren unberücksichtigt bleiben, wenn die Kommune den 
Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren 
Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Bauleitplanverfahrens nicht 
von Bedeutung ist.
Hinweis zum Datenschutz:
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der 
Grundlage der Art. 6 Abs. 1 Buchstabe e (DSGVO) i. V. mit § 3 
BauGB und dem BayDSG. Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne 
Absenderangaben abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung über 
das Ergebnis der Prüfung. Weitere Informationen entnehmen Sie 
bitte dem Formblatt „Datenschutzrechtliche Informationspflichten 
im Bauleitplanverfahren“ das ebenfalls öffentlich ausliegt.
Harburg (Schwaben), den 30.04.2026
Christoph Schmidt, 1. Bürgermeister

11. Änderung des 
Flächennutzungsplanes im 
Parallelverfahren mit dem 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
„Tinyhaussiedlung“ Hoppingen
Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB)
11. Änderung des Flächennutzungsplanes im Parallel-
verfahren mit dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
„Tinyhaussiedlung“ Hoppingen
Hier:
a) Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses gem. § 

2 Abs. 1 Satz 2 BauGB
b) frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 

1 BauGB

a)
Der Stadtrat Harburg hat am 16.04.2026 in öffentlicher Sitzung 
die Aufstellung der 11. Änderung des Flächennutzungsplanes im 
Parallelverfahren mit dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
„Tinyhaussiedlung“ Hoppingen beschlossen. Der Aufstellungs-
beschluss wird hiermit ortsüblich bekannt gemacht.
Die Lage des Änderungsbereichs (Kennzeichnung „W“ mit 
schwarzer Balkenlinie umrandet) ist dem nachstehend ab-
gedruckten Übersichtslageplan zu entnehmen. Er entspricht im 
Wesentlichen dem Umgriff des parallel aufgestellten Bebauungs-
planes.Übersichtslageplan der Flächennutzungsplanänderung, 
unmaßstäblich
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Bildungswerk Harburg

Internationaler Line Dance Flashmob in 
Harburg

Der Internationale Line Dance Flashmob 2026 findet am 2. Mai 
2026 weltweit statt, um Gemeinschaft und Tanz zu feiern.
Die Beach Liners Harburg und zahlreiche Line Dance Gruppen 
aus dem Donau-Ries treffen sich um 14 Uhr auf der Alten Brücke 
in Harburg unter dem Motto „Gemeinsam tanzen, Weltweit ver-
binden.
Der Internationale Line Dance Flashmob ist mehr als nur ein 
Tanz-Event – er ist ein weltweites Zeichen für Gemeinschaft, 
Lebensfreude und Zusammenhalt.
Auf dem Programm stehen u.a. die Tänze „Hoedown“, „Heel Toe 
Rodeo“. Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung in der 
Wörtnitzhalle statt.

Schollenmosaik am Badersberg 
Heroldingen
Geologische Exkursion
in Heroldingen mit den Geologen Kurt Kroepelin und Dietmar 
Jung in Kooperation mit den Rieser Kulturtagen

Blick in den Steinbruch am Badersberg östlich von Heroldingen

Die geologisch-naturkundliche Wanderung umrundet den von 
zahlreichen Steinbrüchen „angenagten“ Badersberg, die herr-
lichen Fernblicke in den Rieskrater gestattet. Die ehemalige 
Schottergrube Weiß wird besucht und die dort vorgesehenen, 
aktuellen Maßnahmen erläutert. Unterwegs werden die ver-
schiedenen Gesteine, ihre Fossilien und Nutzbarkeit vorgestellt. 
Die neuen Erkenntnisse zum Gebirgsaufbau an der Schlüssel-
stelle Badersberg, Burgberg und Wörnitz-Durchbruch werden 
ebenso thematisiert wie die ehemalige Wasserversorgung von 
Heroldingen und ein neu entdecktes Suevit-Vorkommen.

Hinweis zum Datenschutz:
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der 
Grundlage der Art. 6 Abs. 1 Buchstabe e (DSGVO) i. V. mit § 3 
BauGB und dem BayDSG. Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne 
Absenderangaben abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung über 
das Ergebnis der Prüfung. Weitere Informationen entnehmen Sie 
bitte dem Formblatt „Datenschutzrechtliche Informationspflichten 
im Bauleitplanverfahren“ das ebenfalls öffentlich ausliegt.
Harburg (Schwaben), den 30.04.2026
Christoph Schmidt, 1. Bürgermeister

Stadtradeln 2026
In diesem Jahr findet das Stadtradeln von Sonntag, den 5.7.2026 
bis einschließlich Samstag, den 25.7.2026, landkreisweit statt. 
Auch unsere Stadt Harburg ist wieder mit dabei.
Ab dem 1. Mai 2026 können sich Radler beim offenen Team Har-
burg oder einer anderen Gruppe anmelden. Sie können aber 
auch eine eigene Gruppe für ihre Firma, ihre Familie oder ihren 
Verein einstellen. Ziel ist es, in den 21 aufeinanderfolgenden 
Tagen möglichst viele Alltagswege klimafreundlich mit dem 
Fahrrad zurückzulegen und mit seiner Gruppe möglichst viele 
Kilometer zu radeln. Die Anmeldung erfolgt über nachfolgenden 
Link https://www.stadtradeln.de/harburg-schwaben. Mit der 
kostenfreien Stadtradeln-App können alle Teilnehmenden, die 
geradelten Strecken bequem via GPS tracken und direkt ihrem 
Team und ihrer Kommune gutschreiben. Wir würden uns freuen, 
wenn möglichst viele Personen teilnehmen und ihre Kilometer 
für eines der Harburger Teams nutzen würden.

Sonstige Mitteilungen

12.05.2026 | Aktionstag mit Vorträgen, Zeit für persönlichen Austausch 
und der Möglichkeit zum kostenlosen Demenz-Screening
19.05.2026 | Außensprechstunde Pflegestützpunkt in Oettingen
20.05.2026 | adfc: Fahrsicherheitstraining mit Pedelec oder E-Bike
22.05. + 23.05.2026 | Hilfe beim Helfen-Schulung
26.06.2026 | "Lebensmut trotz(t) Demenz" 
Konzertlesung mit Sarah Straub

Älter werden. 
Zuhause bleiben. Gut leben.
Beratung und Unterstützung durch 
das Landratsamt Donau-Ries

Das Landratsamt Donau-Ries informiert im Rahmen der bayernweiten 
Aktionswochen „Zu Hause daheim“ über Unterstützungsmöglichkeiten 
für pflegende Angehörige, Schulungsangebote bei Demenz sowie 
Beratungs- und Entlastungsangebote in der Region.

Termine im Überblick:

Das vollständige Programm
erscheint in Kürze. 

Aktionstag mit Vorträgen, Zeit für persönlichen Austausch 

adfc: Fahrsicherheitstraining mit Pedelec oder E-Bike

Landratsamt Donau-Ries
Pflegstraße 2
86609 Donauwörth
Telefon 0906 74-0

www.lra-donau-ries.de
info@lra-donau-ries.de
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Als bei einem Sturm 11 der 40 Schiffe sanken, soll der Graf 
froh gewesen sein, dass die wertvollen Gastgeschenke gerettet 
werden konnten. Den Verlust der Weinfässer habe er gut ver-
schmerzen können. Anschaulich wurde die wichtige Audienz 
beim Sultan geschildert. Nach der glücklichen Rückkehr nach 
Wien 1701 wurden auch in der Grafschaft Dankgebete ab-
gehalten.
Gerhard Beck und Doris Thürheimer bedankten sich für den 
informativen Vortrag und verwiesen auf weitere Veranstaltungen 
der 26. Rieser Kulturtage und die Homepage 	  
www.rieser-kulturtage.de.

Kindergarten-Nachrichten

Kindergarten Mäusebande Großsorheim
Altpapiersammlung
Die nächste Altpapiersammlung ist von Freitag 08.05.2026 (ab 
16:00 Uhr) bis Sonntag 10.05.2026. Der Container dafür steht 
auf dem Parkplatz der Hubertus Schützen Großsorheim bereit. 
Es können Zeitungen/Papier und Kartonagen abgegeben 
werden. Der Erlös kommt dem Kindergarten Mäusebande in 
Großsorheim zugute.

Kirchliche Nachrichten

Evang.-Luth. Kirchengemeinden 
Ebermergen-Mauren
Sonntag, 03.05.2026
10:00 Uhr Gottesdienst zur Kirchweih in Mauren – Pfarrerin 

Martin
10:00 Uhr Kindergottesdienst in der Arche Ebermergen
Donnerstag, 07.05.2026
14:00 Uhr Seniorennachmittag in der Arche

Thema: Eine Marokko-Reise mit Pfarrer Caesperlein

Pfarrbüro:
Das Pfarrbüro hat am Dienstag, 5.5. und Donnerstag, 7.5. auf-
grund einer Fortbildung geschlossen.

Evang.-Luth. Kirchengemeinde 
Heroldingen
Evang.-Luth. Kirchengemeinde Heroldingen
Sonntag 03.05.2026 – Kantate
8:45 Uhr Gottesdienst – Lektorin Caesperlein

Kollekte: Kirchenmusik in Bayern

Kath. Kirchengemeinden  
Mündling-Huisheim-Gosheim
Gottesdienstordnung 02.05. – 10.05.2026
St. Vitus Huisheim - Mariä Geburt Gosheim - St. Johannes 
Mündling
Samstag, 02.05. Hl. Athanasius, Bischof von Alexandrien
19:00 Uhr Mündling – Vorabendmesse zum 5. Sonntag der 

Osterzeit
Kollekte für die Pfarrkirche
Zur immerwährenden Hilfe Mariens (M)

Sonntag, 03.05. 5. Sonntag der Osterzeit
Kollekte für die Pfarrkirche

08:30 Uhr Huisheim - Hl. Messe
10:00 Uhr Gosheim – Festgottesdienst zur Feier der Hl. Erst-

kommunion
17:00 Uhr Gosheim - Dankandacht/Maiandacht zur Hl. Erst-

kommunion

Bitte entsprechende Kleidung und Schuhwerk anziehen.
Sonntag, 03.05.2026, 13:30 - 16:00 Uhr
Kurt Kroepelin
Dietmar Jung
Geologen
Gebühr frei, wir freuen uns über eine Spende.
Treffpunkt: Parkplatz am Schützenheim Heroldingen, Am 
Zehentstadel 7a
Keine Anmeldung erforderlich.

Digital dabei - Gesundheit -  
für digitale Anwender
Kurs-Nr.: 9102
In der Kursreihe lernen Sie Gesundheitsinformationen im Inter-
net kompetent zu nutzen. Auch wird auf die Vorteile und Möglich-
keiten der elektronischen Patientenakte (ePA), des E-Rezepts, 
der Gesundheitskarte (eGK) und den digitalen Gesundheits-
anwendungen auf Rezept (DiGA) eingegangen.
Kursinhalte: Digitale Endgeräte, Gesundheitsinformationen im 
Internet, eGK, ePA, E-Rezept, Digital Health Devices, Gesund-
heits-Apps, DiGA, Telemedizin, KI-Unterstützung
Montag, 01.06.2026, 14:00 - 17:00 Uhr
Dienstag, 02.06.2026, 14:00 - 17:00 Uhr
Mittwoch, 03.06.2026, 14:00 - 17:00 Uhr
Rathaus, Fremdenverkehrsraum
Sigrid Müller
EDV-Dozentin
Gebühr frei,
Förderung durch Bayer. Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus
Anmeldung erforderlich.

Graf Wolfgang und seine Botschaftsreise 
nach Konstantinopel
Vortrag im Rahmen der Rieser Kulturtage  
auf Schloss Harburg

Im barocken Ambiente des Fürstensaals präsentierte Tobias J. 
Bidlingmaier vergangenen Sonntag, 19.04.26, die Ergebnisse 
seiner Masterarbeit. Der Historiker und angehende Archivar 
promoviert derzeit in Wien zu schwäbischen Grafen am Wiener 
Hof.
Zunächst stellte Bidlingmaier die Vita von Graf Wolfgang IV. zu 
Oettingen-Wallerstein (1629–1708) vor und schilderte dessen 
Beitrag zum Abschluss des Friedensvertrags von Karlowitz 
1699. Anschließend kam er zu Auftrag, Reise und Verlauf der mit 
278 Teilnehmern bis dahin größten kaiserlichen Großbotschaft. 
Diese „Sondergesandtschaft auf höchster diplomatischer Ebene“ 
führte Wolfgang und seine Begleiter 1.550 Kilometer von Wien 
nach Istanbul. Bidlingmaier nahm die interessierten Zuhörer mit 
auf die abenteuerliche Reise.
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Evang.-Luth. Kirchengemeinde Harburg
Gottesdienste
03.05. Sonntag
10:00 Uhr St. Barbarakirche, Lektorin Caesperlein
18:00 Uhr bis 
19:30 Uhr

ökumenisch Bibellesen im ev. Gemeindehaus

06.05. Mittwoch
Andacht in der Diakonie mit Pfarrer Jaby
Pfarrerin Kellermann hat Urlaub bis 10. Mai 
– Vertretung übernimmt Pfarrer Martin (0176 
99399536)

Die Krabbelgruppe findet zurzeit am Dienstagvormittag im Ge-
meindehaus statt. Bei Interesse wenden Sie sich bitte ans Pfarr-
amt (Tel. 09080 1441).
Bei allen Fragen zu Gottesdiensten, Taufen, Trauungen und Be-
erdigungen wenden Sie sich bitte an das Pfarramt.
Pfarramt Harburg: 09080 1441, pfarramt.harburg@elkb.de
Unsere Kirchengemeinden Harburg/Schaffhausen finden Sie im 
Internet unter: www.harburg-evangelisch.de

Evang.-Luth. Pfarramt Großsorheim
Sonntag, 03.05.2026 – Kantate
10:00 Uhr Gottesdienst – Pfarrer Caesperlein

Kollekte: Kirchenmusik in Bayern

Neuapostolische Kirche Harburg
Gottesdienste
Sonntag, 03.05.2026
09:30 Uhr Gottesdienst im Evangelischen Gemeindehaus
Mittwoch, 06.05.2026
20:00 Uhr Gottesdienst in Rudelstetten

19:00 Uhr Mündling - Maiandacht
Montag, 04.05. Hl. Florian
19:00 Uhr Huisheim – Maiandacht
18:30 Uhr Mündling - Rosenkranz um Berufungen
19:00 Uhr Mündling - Hl. Messe

für † Andreas und Anna Fackler und Angehörige 
(JM)

Dienstag, 05.05. Dienstag der 5. Osterwoche
19:00 Uhr Gosheim - Hl. Messe
19:00 Uhr Mündling - Maiandacht
Mittwoch, 06.05. Mittwoch der 5. Osterwoche
08:30 Uhr Huisheim - Hl. Messe
19:00 Uhr Huisheim - Maiandacht an der Lourdesgrotte
Donnerstag, 07.05. Donnerstag der 5. Osterwoche
19:00 Uhr Huisheim - Hl. Messe
Freitag, 08.05. Freitag der 5. Osterwoche
19:00 Uhr Mündling - Hl. Messe
Samstag, 09.05. Samstag der 5. Osterwoche
19:00 Uhr Mündling – Vorabendmesse zum 6. Sonntag der 

Osterzeit
Kollekte
Bruderschaftsmesse für † Maria Schauer, geb. 
Fackler, Gunzenheim

Sonntag, 10.05. 6. Sonntag der Osterzeit
Kollekte

10:00 Uhr Huisheim - Hl. Messe
19:00 Uhr Huisheim - Eucharistische Anbetung
08:30 Uhr Gosheim - Hl. Messe
19:00 Uhr Gosheim - Maiandacht
18:30 Uhr Mündling - Weggang an der Pfarrkirche Mündling

anschließend Maiandacht an der Lourdes-Grotte
(blaues Maiandachtsbüchlein mitbringen!)

Kath. Pfarreiengemeinschaft  
Harburg-Hoppingen
Gottesdienstordnung  
vom 02.05.2026 bis 08.05.2026
Erklärung der Abkürzungen:
HA = Harburg, HO = Hoppingen, MÖ = Möttingen
Freitag, 01.05. - Maria, Schutzfrau v. Bayern
18:30 Uhr (HO) Maiandacht
Samstag, 02.05. - Hl. Athanasius, Bischof
14:30 Uhr (HO) Tauffeier von Cleo Gerstenmeyer
18:30 Uhr (MÖ) Vorabendmesse, anschl. Maiandacht
Sonntag, 03.05. - 5. Sonntag der Osterzeit
09:00 Uhr (HA) Heilige Messe
10:15 Uhr (MÖ) Erstkommunion der Hermann-Keßler-

Schule
11:45 Uhr (HO) Tauffeier von Nora Teibner
Dienstag, 05.05. - Hl. Godehard, Bischof
18:30 Uhr (HO) Heilige Messe
Mittwoch, 06.05.
19:00 Uhr (MÖ) Abendlob
Donnerstag, 07.05.
18:30 Uhr (MÖ) Offenes Ohr - seelsorgliche Gesprächs-

möglichkeit mit Diakon Alexander Ott (Tel. 
09083 920674)

19:30 Uhr (MÖ) Bibel- und Gebetskreis im Pfarrhaus in 
Appetshofen

Freitag, 08.05.
18:30 Uhr (HA) Maiandacht im Freien

Öffnungszeiten unseres Pfarrbüros:
Dienstag und Freitag 09:30 Uhr bis 12:00 Uhr sowie Mittwoch 
15:30 Uhr bis 18:00 Uhr
Telefon Pfarrbüro: 09080 1286
Unsere Pfarrgemeinde finden Sie auch im Internet: www.herz-
jesu-harburg.de
Sie erreichen uns unter: pg.harburg@bistum-augsburg.de
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Die Zusammenkunft, die im örtlichen Schützenheim stattfand, 
war von Beginn an durch einen überaus harmonischen Verlauf 
geprägt.
Der 1. Vorstand, Arnd Schmidt, eröffnete die Sitzung und hieß 
alle teilnehmenden Mitglieder herzlich willkommen. Sein erster 
Dank galt dem Schützenverein, der seine Räumlichkeiten wieder 
als Versammlungsort zur Verfügung gestellt hatte.
Dass der Verein nicht nur kameradschaftlich, sondern auch 
finanziell „auf gesunden Füßen steht“, zeigte sich im an-
schließenden Bericht. Kassiererin Corinna Heckel verlas den 
aktuellen Kassenbericht und gab einen transparenten Überblick 
über die Finanzen. Die beiden Kassenprüfer, Konrad Gerstmeier 
und Walter Dreger, hatten die Bücher vorab geprüft. Sie be-
scheinigten Corinna Heckel eine absolut saubere und einwand-
freie Kassenführung. Folgerichtig wurde der Kassiererin sowie 
der gesamten Vorstandschaft durch die anwesenden Mitglieder 
die Entlastung erteilt.

Ein besonderer Höhepunkt der Versammlung war der Tages-
ordnungspunkt „Ehrungen“. Karl Faul konnte an diesem Abend 
für seine 40-jährige treue Mitgliedschaft im KSKV ausgezeichnet 
werden. Doch damit nicht genug: Auf Vorschlag der Vorstand-
schaft wurde Karl Faul eine weitere, ganz besondere Würdigung 
zuteil - er durfte die Urkunde zur Ehrenmitgliedschaft entgegen-
nehmen.

Vereine Mauren

Schützenverein „Zur Linde“ Mauren e.V.
Kaffee- und Kuchenverkauf - 09.05.2026
Der Schützenverein „Zur Linde“ Mauren veranstaltet einen

Kaffee- und Kuchenverkauf!
am Samstag, 09.05.2026
von 14:00 – 17:00 Uhr
im Schützenheim in Harburg (Schießhausstr. 19)
- im Rahmen der 50. Stadtmeisterschaft -
Der gesamte Erlös kommt dem Schützenverein Mauren zu-
gute!
Deshalb:
Kommt gerne vorbei und genießt ein Stückchen Kuchen und/
oder eine Tasse Kaffee!
Wir freuen uns auf euren Besuch!
Die Vorstandschaft des Schützenvereins „Zur Linde“ Mauren

Vereine und Verbände

Vereine Ebermergen

Obst- und Gartenbauverein Ebermergen
Luxuswohnungen für Meisen und andere 
heimische Vogelarten
Die Jugendgruppe des Obst- und Gartenbauverein Ebermergen 
war aktiv und baute aus den vorgefertigten Holzelementen unter 
fachmännischer Anleitung von Werner Hertle tolle Nistkästen, 
die zum Wohnen und Brüten unserer heimischen Vogelarten ein-
laden.

Die Mädels und Jungs hatten viel Freude beim „Werkeln“
Jetzt heißt es nur noch die Nisthilfe an einem geschützten 
Ort aufzuhängen und auf die neuen Bewohner zu warten. Wir 
wünschen euch viel Spaß dabei.
Herzlichen Dank an Familie Hertle für die Vorbereitung und 
Spende des Baumaterials sowie der liebevollen Unterstützung 
beim Bau der Vogelvillen, den vielen helfenden Händen und vor 
allem den kleinen fleißigen Handwerkern.

Vereine Großsorheim

Krieger-, Soldaten- und 
Kameradenverein Großsorheim
Generalversammlung des KSKV Großsorheim: 
Karl Faul zum Ehrenmitglied ernannt
Am 12.04.2026 hielt der Krieger-, Soldaten- und Kameraden-
verein (KSKV) Großsorheim seine ordentliche Generalver-
sammlung ab. 
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Aufgrund der strengen Fehlerbewertung wird den Absolventen 
ein hohes Maß an Konzentration abverlangt.
Dem erfolgreichen Abschneiden der Harburger Feuerwehr-
kameraden gingen viele Stunden intensiver Vorbereitung voraus. 
Um im Wettbewerb die geforderten Leistungen sicher abrufen zu 
können, wurden die Abläufe in zahlreichen Übungen trainiert und 
gefestigt.
Die Feuerwehr Harburg gratuliert den Teilnehmern herzlich zu 
dieser starken Leistung und dem verdienten Erfolg. Der be-
standene Leistungsbewerb ist nicht nur ein persönlicher Erfolg 
der Kameraden, sondern auch ein wichtiger Beitrag zur Einsatz-
bereitschaft und Sicherheit im Feuerwehrdienst.

Die Teilnehmer der FW Harburg beim Atemschutz- Leistungsbewerb des 
Feuerwehrverband Oberpfalz. Von links Anton Wittig, Lars Winter, Tobias 
Schmidt und Johannes Steigert.

TSV Harburg 1907
Turnabteilung
Damen Mannschaft startet mit einem zweitem Platz
Einen langen Wettkampftag in Wemding beendeten am späten 
Abend die Turnerinnen (18 Jahre und älter) des TSV Har-
burg. Im Vorfeld musste kurzfristig neu aufgestellt werden, da 
Antonia Schneider ausfiel. Zudem wird Linda Schuhmann erst 
im Sommer zur Mannschaft stoßen, sie war beruflich verhindert. 
Die Mannschaft bildeten Emilia und Valentina Gropper, ergänzt 
um die eigentlichen Trainerinnen Sandra Macho und Laura 
Schabert. Die vier Geräte wurden in der Reihenfolge Boden, 
Stufenbarren, Schwebebalken und Sprung absolviert. Dabei 
wechselte das Kampfgericht zwischen zwei Geräten, was zeitlich 
einen sehr langen Wettkampf zur Folge hatte. Leider machte sich 
der Trainingsrückstand bemerkbar. An jedem Gerät mussten Ab-
striche in der Ausführung oder Schwierigkeit in Kauf genommen 
werden. So konnte sich nach vielen Jahren erstmals der TSV 
Wertingen an die Spitze turnen. Die Harburger Damen belegen 
nach dem ersten von drei Wettkampftagen den zweiten Platz. 
Der Rückstand beträgt bereits sieben Punkte. 

Vereine Mündling

Sportverein Mündling
Plattenparty Mündling | 13. Mai 2026
Nun ist es wieder so weit, das Warten hat ein Ende!
Am Mittwoch, den 13. Mai 2026 findet am Sportplatz in Münd-
ling wieder die alljährliche Plattenparty vor dem Vatertag statt.
Die FSG Mündling-Sulzdorf lädt alle Partybegeisterten zum 
Mitfeiern ein und freut sich auf euren Besuch, gute Laune und 
exzellente Stimmung! (Kein Einlass unter 16 Jahren, ab 16 mit 
Aufsichtsformular)

Vereine Harburg

Freiwillige Feuerwehr Stadt Harburg
Feuerwehr Harburg beim Atemschtz- 
Leistungsbewerb in der Oberpfalz
Vier Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Harburg haben 
am Samstag, den 28.03.2026, erfolgreich am Atemschutz-
Leistungsbewerb in Regensburg teilgenommen und dabei die 
Stufe Bronze erreicht.
Der Wettbewerb, ausgerichtet vom Feuerwehrverband Ober-
pfalz, zählt zu den anspruchsvollsten Leistungsprüfungen im 
Bereich Atemschutz. Ziel ist es, die sichere und strukturierte 
Vorgehensweise im Atemschutzeinsatz unter realitätsnahen Be-
dingungen zu trainieren und zu überprüfen. Neben theoretischem 
Wissen stehen vor allem praktische Übungen, wie das korrekte 
Ausrüsten, das Vorgehen im Innenangriff sowie das sichere Be-
wältigen von Einsatzszenarien im Mittelpunkt.
Die Teilnehmer-Teams müssen dabei in mehreren Stationen ihre 
Genauigkeit und Belastbarkeit unter Beweis stellen. 
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Mit einer deutlichen Steigerung soll die Führung im Sommer 
wieder zurückgewonnen werden. In der Einzelwertung erzielten 
Valentina als Zweite und Sandra als Vierte tolle Platzierungen. LINUS WITTICH.

Unser Service auf einen Blick.
Haben Sie Fragen unabhängig von einer Anzeigenschaltung? 
Dann sind unsere weiteren Servicebereiche gerne für Sie da!*

Tel.-Nr. 09191 7232- 
Angelegenheit  Durchwahl

Abonnements  -17 / -13
vertrieb@wittich-forchheim.de

Aufträge/Rechnungen  -20 / -25
fakturierung@wittich-forchheim.de

Mahnungen  -25
fakturierung@wittich-forchheim.de

Privatanzeigen  -25 / -31 
service@wittich-forchheim.de

Redaktion   
redaktion@wittich-forchheim.de

Reklamation bzgl. Verteilung  -27 / -40
reklamation@wittich-forchheim.de   

Allgemeine Servicefragen  -0
service@wittich-forchheim.de  

Viele weitere Informationen finden Sie 
auch online unter: www.wittich.de

* Telefonische Geschäftszeiten:  
Mo. - Do. 7.30 – 16.30 Uhr, Fr. 7.30 – 13.00 Uhr
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Alle Preisangaben INKLUSIVE Versand und MwSt. 

bei Onlinebestellung mit druckfähigen PDF-Daten. Tagesaktuelle Preise.

DIN A2 Plakate
100 Stück nur 

50,60 €

DIN A6 Flyer
1.000 Stück nur 

18,42 €

Bauzaunbanner
bei 5 Stück nur 

46,45 € / Stück

09191 72 32 88info@lw-fl yerdruck.de Peter-Henlein-Straße 1
91301 Forchheim

www.LW-Flyerdruck.de/festwerbung-guenstig-drucken

FESTWERBUNG ZU STARKEN PREISEN

18,42 €

www.LW-Flyerdruck.de/festwerbung-guenstig-drucken
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ANZEIGE

IHR PARTNER AM BAU

UNSICHTBARE GRENZE  
FÜR SUMMER UND KRABBLER
Luft rein, Plagegeister raus:  
Mit einem Insektenschutz den Wohnkomfort steigern
- ANZEIGE - (DJD). Die 
sommerliche Idylle findet 
spätestens dann ein jähes 
Ende, wenn das monotone 
Sirren einer Stechmücke die 
Nachtruhe stört. Jedes Jahr 
gleicht sich die Situation: Die 
Temperaturen steigen, die 
Fenster werden weit geöffnet, 
und unweigerlich halten 
Fliegen, Wespen, Spinnen und 
Mücken Einzug in die Wohn-
räume. Während Insekten 
draußen essenziell für das 
ökologische Gleichgewicht 
sind, sorgen sie innen eher 
für Stress und Unbehagen. 
Zudem fühlen sich immer 
mehr exotische Insektenarten 
wie die Tigermücke oder die 
asiatische Buschmücke hier-
zulande heimisch. Damit ver-
binden sich bei einem Stich 
mögliche Risiken für die 
eigene Gesundheit.

Insektenschutz nach Maß
Auch wenn die Krabbler 
und Summer gehörig 
nerven können: Der Griff 
zum Insektenspray ist keine 
sonderlich nachhaltige 
Lösung. Für dauerhafte Ruhe 
im Haus sorgen hingegen 
Insektenschutzgewebe, die 
den ungebetenen Gästen 

den Zutritt verwehren, ohne 
ihnen zu schaden oder 
die Biodiversität zu beein-
trächtigen. Materialien wie 
das Transpatec-Gewebe 
von Neher sind so fein, 
dass sie für das mensch-
liche Auge kaum sichtbar 
sind. So können genügend 
Frischluft und Tageslicht ins 
Haus strömen, während die 
Barriere für Insekten unüber-
windbar bleibt. Wichtig ist 
dabei nicht nur das Material, 
sondern eine möglichst 
lückenlose Passform. Fach-
betriebe können dazu im Haus 
exakt Maß nehmen und zu 
den geeigneten Lösungen be-
raten. Denn für nahezu jede 

bauliche Situation gibt es ge-
eignete Schutzelemente. An-
sprechpartner vor Ort lassen 
sich etwa unter www.neher.de 
finden.
Passende Lösungen  
für jede Hausöffnung
An Balkon- und Terrassen-
türen haben sich beispiels-
weise Pendeltüren bewährt, 
die sich auch mit vollen 
Händen in beide Richtungen 
aufdrücken lassen und danach 
selbstständig und geräusch-
los schließen. An Fenstern, 
die häufig zum Blumengießen 
geöffnet werden, bieten sich 
Drehrahmen oder flexible 
Rollos an. Zudem lassen 
sich viele Insektenschutz-
Produkte heute motorisieren 

und in bestehende Smart-
Home-Systeme einbinden. Auf 
diese Weise lässt sich etwa 
ein Insektenschutzrollo be-
quem per Funk steuern. Doch 
der Schutz sollte nicht an der 
Terrassentür und am Schlaf-
zimmerfenster enden. Ein 
oft vergessener Zugangsweg 
ist der Kellerbereich. Durch 
ungesicherte Lichtschächte 
können Spinnen, Käfer und 
Laub ins Untergeschoss ge-
langen. Hier helfen robuste, 
trittfeste Abdeckungen aus 
Edelstahl oder hochtrans-
parente Materialien, die das 
Untergeschoss hell und be-
lüftet halten, ohne dass es 
zum Sammelbecken für Klein-
tiere wird.
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WINTERGÄRTEN

TERRASSENÜBERDACHUNGEN

D I C H T U N G S T E C H N I K

86655 Harburg - Mauren
0 90 80 / 96 75 23

 Hydraulik  
 Reparaturen & Wartung

 Zylinderreparaturen

  Schlauchservice  
für Hydraulikschläuche

 Dreh-, Fräs- &   
 Schweißarbeiten

 Schmierstoffe & Öle

  Ersatzteilservice für Land-, 
Forst- & Baumaschinen

24 h
NOTFALL
DIENST

w w w . b e c k - d i c h t u n g s t e c h n i k . d e

Foto: DJD/NeherFoto: DJD/Neher
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DER GARTEN ALS WOHNRAUM
Wie Mauern Außenräume ordnen und nutzbar machen

- ANZEIGE - (DJD). Früher 
waren Mauern im Garten 
vor allem eines: Zweck. Sie 
hielten Erde zurück, grenzten 
ab, schützten vor Blicken. 
Heute sind sie Teil einer 
durchdachten Gartenplanung 
und werden von Anfang an 
berücksichtigt. Wer Mauern 
bewusst plant, findet in ihnen 
ein wertvolles Gestaltungs-
element für „Outdoor Living“ – 
die konsequente Verlängerung 
des Wohnbereichs ins Freie.

Draußen mit Mauern wohnen
Was einen guten Außenraum 
ausmacht, ist im Grunde 
dasselbe wie drinnen: klare 
Zonen, gute Proportionen, 
eine angenehme Atmosphäre. 
Mauern übernehmen dabei 
mehrere Funktionen gleich-

zeitig, wie Beispiele unter 
www.santuro.de zeigen. Sie 
schaffen Sichtschutz, ohne 
wie ein Zaun zu wirken. Sie 
fangen Hanglagen ab und ver-
wandeln Schrägen in ebene 
Gartenterrassen. Sie führen 
den Blick, gliedern Wege, 
betonen Eingänge. Kurz: Sie 
sind das architektonische 
Rückgrat eines durchdachten 
Gartens. 

Das passende Material wählen
Viele denken bei Garten-
mauern direkt an Naturstein. 
Dabei gibt es ein Material, 
das ähnlich vielseitig ein-
gesetzt werden kann: Beton-
stein. Mauersysteme wie 
Santuro aus quarzhaltigem 
Beton erinnern an Sandstein 
und sind zugleich robust, 
frostbeständig und langlebig. 
Hinzu kommt ein praktischer 
Vorteil: Betonsteine sind in 
unterschiedlichen Formaten, 
Farben und Formen erhält-

lich, gelten als einfach zu 
verarbeiten und sind daher 
flexibel einsetzbar. So ent-
stehen aus Betonsteinen bei-
spielsweise auch Treppen, 
Hochbeete und Pool-Ein-
fassungen.

Mauern bewusst gestalten
Moderne Mauern sind längst 
keine starren Steinreihen 
mehr. In manche Systeme 
wie die von Santuro lassen 
sich beispielsweise Leuchten 
und Steckdosen integrieren, 
die den Garten in einen voll-
wertigen Außenwohnraum 
verwandeln. Weitere Elemente 
wie Wasserfälle schaffen eine 
gemütliche Atmosphäre. 
Auch ein naturnaher Garten 
lässt sich mit Betonsteinen 
gestalten: Hohlräume oder 
bewusst offen gelassene Be-

reiche schaffen Rückzugsorte 
für Insekten und Kleintiere 
und können zugleich Teil der 
Gestaltung sein. Entscheidend 
ist, dass Funktion und Wirkung 
zusammenpassen.

Früh planen,  
später besser nutzen
Am Ende ist jede Mauer nur so 
gut wie das Konzept, das hinter 
ihr steckt. Wer mithilfe von 
Mauern den eigenen Garten 
als Wohnraum für Mensch und 
Tiere gestalten möchte, sollte 
mit der Planung idealerweise 
bereits vor der Bepflanzung 
beginnen. Dann können sie 
den Außenraum von Anfang 
an mitstrukturieren und ihm 
das geben, was gute Archi-
tektur Innenräumen verleiht: 
Struktur, Geborgenheit und 
Charakter.
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Erdbewegungen • Transporte

Grüner Weg 2 • 86685 Gosheim
Tel. 0171 7342671 • Tel. priv. 09092 6566

Bobinger
Volker

86653 Monheim 
Neuburger Str. 39
Tel. 09091/2020 

Ihr Partner am Bau
vom Keller bis zum Dach

...auch Ihr Garten kommt nicht zu kurz!

0157 372 151 01 

86720 Nördlingen

info@gh-schmalzried

gh-schmalzried.de

     

Garten-/
Landschaftspflege

Gartengestaltung

Baumarbeiten

 

     SO 3. MAI TAG DER OFFENEN TÜR AB 11:00 UHR

0157 372 151 01
86738 Deiningen

Ihr Partner für Leistungen rund um Haus, Hof und Garten:Ihr Partner für Leistungen rund um Haus, Hof und Garten:
• • Baugruben und Auff üllungenBaugruben und Auff üllungen
• • Erschließung von GrundstückenErschließung von Grundstücken
• • Zisternen und EntwässerungZisternen und Entwässerung
• • Rohrleitungen und SchächteRohrleitungen und Schächte
• • Garten- und Hoffl  ächenGarten- und Hoffl  ächen
• • Schott er, Kies, Sand und SteineSchott er, Kies, Sand und Steine

Foto: DJD/braun-steine/ Foto: DJD/braun-steine/ 
Benedikt WaltherBenedikt Walther
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GRÜN VERWANDELT JEDES ZUHAUSE
Pflanzen, Farben, Textilien – so gelingt der Urban-Jungle-Stil

- ANZEIGE - (DJD). Wenn 
draußen alle Zeichen auf 
Frühling stehen, wächst auch 
innen die Sehnsucht nach 
Natur, Harmonie und frischer 
Energie. Diesen Wunsch greift 
der Urban-Jungle-Trend ge-
konnt auf. Denn mit einer 
breiten Palette an Grüntönen 
erhalten Räume eine natür-
liche und zugleich behagliche 
Ausstrahlung. In den Farben 
der Natur präsentieren sich 
dabei Wände, Böden und 
Möbel gleichermaßen – ab-
gerundet selbstverständlich 

durch eine passende Auswahl 
üppig sprießender Pflanzen.

Grüner wird’s nicht
Zu angesagten Zimmer-
pflanzen, die diesem Anspruch 
gerecht werden, gehören 
Vertreter mit so klangvollen 
Namen wie Monstera 
Deliciosa, Ficus Elastica 
oder Pilea Peperomioides. 
Sie erobern den Wohn-
bereich ebenso wie die Küche 
oder das Arbeitszimmer 
und sind unverzichtbar für 
den Wohnstil Urban Jungle. 

Ebenso erstrahlen Wand-
flächen und Polstermöbel 
in passenden Farbtönen. 
„Grün steht für Hoffnung, 
Heilung und Harmonie“, sagt 
Interior-Designerin und TV-
Moderatorin Eva Brenner. 
„Wenn wir uns mit Grüntönen 
umgeben, stärken wir unsere 
Verbindung zur Natur, was 
einen ausgleichenden Effekt 
auf Körper und Geist hat. Zu-
dem steht ein grünes Innen-
design für Nachhaltigkeit, 
Achtsamkeit und Umwelt-
bewusstsein.“ In der Psycho-
logie beispielsweise gilt 
Grün als eine Farbe, die uns 

wachsen lässt und neue An-
fänge unterstützt. Optische 
Gegenspieler in Rosa, Creme 
oder Hellblau sorgen für eine 
ausgewogene Balance in der 
Wohnungsgestaltung.

Ein Dschungel fürs Zuhause
Für den rundum gelungenen 
Dschungel-Look werden alle 
Elemente der Einrichtung 
harmonisch aufeinander 
abgestimmt. Textilien und 
Teppiche zeigen florale 
Muster, dazwischen sorgen 
Accessoires aus Holz, Keramik 
oder Bast für warme Hin-
gucker. Passend dazu schaffen 
Wandfarben wie die Schöner 
Wohnen Naturell Kreidefarbe 
Waldgeflüster oder Design-
farben wie Agavengrün und 
Jadegrün eine stimmige 
Kulisse. Tipp: Ein raffinierter 
Zusatzeffekt entsteht gerade 
für kleinere Wohnungen. Denn 
grüne Sofas oder Sessel ver-
schmelzen optisch mit der 
Wand und lassen den Raum 
großzügiger und ruhiger 
wirken. Wer es dezenter mag, 
setzt optische Highlights, etwa 
mit farbig lackierten Türen. 
Noch mehr Anregungen zu 
diesem und weiteren Ein-
richtungsstilen gibt das In-
spirationsbuch „Schöner 
Wohnen beginnt mit Farbe“, 
das in zahlreichen Bau- und 
Fachmärkten erhältlich ist.
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Foto: DJD/SCHÖNER WOHNEN-KollektionFoto: DJD/SCHÖNER WOHNEN-Kollektion
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SICHERER STAND IM BAD
Mögliche Unfallgefahren beseitigen und Bodenbeläge rutschfest machen
- ANZEIGE - (DJD). Der Tag 
beginnt scheinbar harmlos: 
Dusche aus, ein Handtuch 
greifen, ein Schritt auf die 
Fliese – und plötzlich fehlt der 
Halt. Im Badezimmer reichen 
Sekunden, damit die Hygiene-
routine zum Risiko wird. 
Feuchtigkeit, Spritzwasser 
und Seifenreste reduzieren 
die Bodenhaftung, sodass 
glatte Bodenbeläge oder 
Badkeramiken zu einem Aus-
rutschen mit schmerzhaften 
Folgen führen können. Das gilt 
noch mehr, wenn im Haushalt 
Kinder oder ältere Menschen 
mit eingeschränkter Be-
wegungsfähigkeit leben. Rund 
3,2 Millionen Unfälle ereignen 
sich jährlich in den eigenen 
vier Wänden, so die Aktion Das 
sichere Haus. Umso wichtiger 
ist es, mögliche Gefahren-
quellen frühzeitig zu identi-
fizieren und Schwachstellen 
zu beseitigen.

Typische Rutschzonen  
beseitigen
Besonders anfällig sind 
Bodenflächen, die regelmäßig 
feucht werden. Der Bereich 
direkt vor oder in der Dusche 
und Badewanne zählt ebenso 
dazu wie Laufwege zwischen 
Waschbecken und WC sowie 
Stellen, an denen Shampoo 
oder Duschgel tropft. Auch 
kleine Stolperfallen wie Tür-

schwellen, lose Badvorleger 
oder hochstehende Matten-
kanten erhöhen das Risiko. 
Damit glatte Fliesen oder der 
Einstieg in die Dusche sowie 
die Badewanne kein Risiko 
mehr darstellen, kann die 
vorhandene Oberfläche nach-
träglich rutschfester gemacht 
werden, ohne sie austauschen 
zu müssen. So kann etwa eine 
Anti-Rutsch-Behandlung mit 
Supergrip die Oberflächen-
struktur des Bodenbelags 
dauerhaft verändern. Die Optik 
der Fliesen bleibt dabei un-
verändert erhalten. Die Hand-
habung ist unkompliziert: 
Nach einer gründlichen 
Reinigung wird die Flüssigkeit 
gleichmäßig aufgetragen und 
sorgt bereits nach einer Ein-
wirkzeit von wenigen Minuten 
für eine verbesserte Griffig-
keit.

Beim Renovieren  
den Rutschschutz gleich  
mit planen
Die Anti-Rutsch-Behandlung 
eignet sich für zahlreiche 
Materialien, darunter sind 
beispielsweise Keramik, Fein-
steinzeug, Marmor, Kalkstein, 
Beton, Agglo, Terrazzo sowie 
zement- oder kalkgebundene 
Böden und poliertes Fein-
steinzeug. Auch Badewannen 
und Duschtassen aus Emaille 
lassen sich auf diese Weise 

nachträglich sicherer machen. 
Wer eine umfassendere 
Badmodernisierung plant und 
neue Fliesen verlegen lässt, 
kann die Rutschhemmung von 
Beginn an berücksichtigen. 
Nähere Informationen finden 
sich dazu etwa unter 
www.supergrip.de. 

Die neuen Platten werden 
noch vor der Verlegung ein-
geschickt, von Fachleuten 
behandelt und wenige Tage 
später zurückgesandt. An-
schließend kann der neue 
Bodenbelag direkt verlegt 
werden. Selbstverständlich 
lässt sich die Behandlung 
auch selbst ausführen.
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Solnhofer Bruch 1  
91807 Solnhofen 
0 91 45 601 800

www.ssg-solnhofen.de
Di - Fr: 09:00 - 18:00 Uhr
Sa: 09:00 - 13:00 Uhr

BESUCHT 
UNS IN 

SOLNHOFEN!

Ausstellung
Werksverkauf

Outlet

Große 
Auswahl 
auf über 
1000 m²

Jura-Kalkstein, Solnhofener, 
Keramik, Fliesen & Verlegezubehör

INSTAGRAM

FOLGT 
UNS!

@ssgsolnhofen.ausstellung

Foto: DJD/Supergrip Antirutsch/olezzo - stock.adobe.comFoto: DJD/Supergrip Antirutsch/olezzo - stock.adobe.com
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LINUS WITTICH präsentiert

URLAUB 
IN DER 
HEIMAT

Alle Termine und Angaben unter Vorbehalt!

Jetzt QR-Code scannen  
und Landkreis Ostallgäu. 
online entdecken! 
www.treffpunktdeutschland.de/ostallgaeu

Füssen
Schon die bayerischen Könige 
begeisterten sich für die 
romantische Landschaft rund 
um den Allgäuer Urlaubsort 
Füssen. 
Treff punktDeutschland.de/fuessen

Hohes Schloss Nordfl ügel Füssen
© Allgäu GmbH / Arthur Selbach 

Fürstbischöfl iche 
Schloss
Das Schloss war Jagdschloss 
der Augsburger Fürstbischö-
fe. Heute ist im Schloss die 
bayerische Musikakademie 
Marktoberdorf untergebracht.
Kurfürstenstraße 19, Marktoberdorf

Sankt Martin mit Schloss © Stadt 
Marktoberdorf / Sabrina Schindzielorz

Halblech im Allgäu
Der Allgäuer Urlaubsort liegt 
inmitten einer traumhaften 
Landschaft mit herrlichem Pa-
noramablick auf die Berge und 
Seen, ideal für Wanderer und 
Radfahrer. Tipps: Fahrt mit der 
Sesselbahn auf den Buchen-
berg und mit dem Wanderbus 
ins Ammergebirge.  
Treff punktDeutschland.de/halblech

© Gästeinformation Halblech im Allgäu

Nesselwang
Inmitten prachtvoller Natur, ein-
gebettet in eine atemberauben-
de Bergkulisse, zwischen Seen, 
Wiesen und Wäldern, liegt der 
herrliche Markt Nesselwang. 
Die Marktgemeinde liegt in luf-
tiger Höhe von 870 Metern und 
ist ein anerkannter Luftkurort im 
Landkreis Ostallgäu. 
Treff punktDeutschland.de/nesselwang

© Markt Nesselwang / Julian Ebentheur

Pfronten
Ideal am Fuße der Allgäuer und 
Tiroler Alpen gelegen, erstreckt 
sich die Region Pfronten mit 
ihren 13 Ortsteilen über drei 
Höhenlagen.
Treff punktDeutschland.de/pfronten

© Simon Toplak

Wie ein Schatzkästchen liegt er im Herzen des Allgäus, im bay-
erischen Süden Deutschlands. Er ist einer von neun Erlebnisräu-
men der Region und erstreckt sich über den gesamten Landkreis 
Ostallgäu, von Füssen über Pfronten, Nesselwang, Halblech, 
Marktoberdorf bis nach Kaufbeuren und Buchloe. Die könig-
liche Gipfelkulisse aus Ammergauer, Allgäuer und Tannheimer 
Bergen wachen wie steinerne Riesen über mystische Seen, 
rauschende Flüsse, sanft gewellte Hügelmeere und sattgrüne 
Wiesen, zwischen die Dörfer und historischen Städte eingebettet 
sind. Die archaische Poesie der Landschaft wirkt wie ein großer, 
weiter Park, der sich vor den vielen Schlössern und Burgen der 
Region ausbreitet, vor allem zu Füßen des Märchenschlosses 
Neuschwanstein. Treff punktDeutschland.de/ostallgaeu

Schloss Neuschwanstein 
© Peter von Felbert

Klostergarten Kaufbeuren 
© Peter von Felber

Schlosspark im Allgäu
Landkreis Ostallgäu

Königsalpen Route Alpsee
© Peter von Felbert

 © Pfronten Tourismus / Erwin Reiter

Viehscheid
12.09.2026, Pfronten
Jeder Bauer holt seine Tiere 
aus der großen Herde und 
bringt sie zurück in den heimi-
schen Stall. Anschließend wird 
im Festzelt groß gefeiert - mit 
Brauchtum, Musik, Volkstanz, 
Bier und regionalen Schman-
kerln.

© Füssen Tourismus und Marketing / 
Michael Lukaszewski Fotografi e 

Saison Forggensee-
schifffahrt
01.06. – 15.10.2026, Füssen
Die Forggensee Schifffahrt 
lädt zu Rundfahrten ein, die 
beeindruckende Ausblicke auf 
Berge und Schlösser bieten. 
Besondere Abendfahrten wie 
die König-Ludwig- oder Alp-
hornbläser-Fahrt sorgen für 
unvergessliche Erlebnisse.

Schloss Neuschwanstein
Der Bau von Schloss Neu-
schwanstein begann im Jahr 
1869 und wurde erst nach 
dem Tod von König Ludwig 
II. im Jahr 1886 fertiggestellt. 
Das Schloss wurde im roma-
nischen Stil erbaut Neuschwan-
steinstraße 20, Hohenschwangau

© Füssen Tourismus und Marketing / 
Gerhard Eisenschink

Walderlebniszentrum 
Ziegelwies am Lechfall
Schulklassen, Familien und 
andere Besucher erfahren 
hier spielerisch vieles über 
den Lebensraum Wald und 
erleben hautnah Wald und 
Förster. Es wartet ein großes 
Freigelände mit den beiden 
Themenwegen Bergwaldpfad 
und Auwaldpfad. Tiroler Str. 10, Füssen

© Füssen Tourismus und Marketing / 
Marc Oeder Photography

Kaufbeuren im Allgäu
Eine Stadt mit Mittelalter-
charme, vielen Sehenswür-
digkeiten und einem bunten 
Veranstaltungsmix. Eindrucks-
voll ist der Spaziergang auf der 
um 1200 erbauten Stadtmauer 
zwischen der spätgotischen St. 
Blasius-Kirche und dem Fünf-
knopfturm. 
Treff punktDeutschland.de/kaufbeuren

Neptunbrunnen
© Erwin Reiter
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Maler Lanzer GmbH & Co. KG
Georg-Karg-Straße 11 
86655 Heroldingen
Tel. 0 90 80 . 92 38 200

Wir streichen
Alles.

DONAU-RIES

BEGEHBARE DUSCHE
in 24 Stunden
BIS ZU 100% FÖRDERUNG *ab Pflegegrad 1

Kostenlose Vorort-Beratung

Mit Bauschutt Entsorgung
und Endreinigung

Inkl. Antragstellung
und direkter Abrechnung
mit der Pflegekasse

08272 9949645

DONAU-RIESDONAU-RIES

BEGEHBARE DUSCHE

g

in 24 Stunden
BIS ZU 100% FÖRDERUNG *ab Pflegegrad 1

Kostenlose Vorort-Beratung

Mit Bauschutt Entsorgung
und Endreinigung

Inkl. Antragstellung
und direkter Abrechnung
mit der Pflegekasse

08272 9949645

DONAU-RIESDONAU-RIESDONAU-RIESDONAU-RIESDONAU-RIESDONAU-RIES

gg

DONAU-RIES

eerraattuunngg

Mit Bauschutt Entsorgung

und direkter Abrechnung

Frühjahrs-Aktion: 
Zu jeder Brennholzbestellung  

ab 5 Ster Hart- oder Weichholz  
erhalten Sie bis Ende Mai  
1 Kg Holzwolleanzünder  

gratis dazu. 
www.brennholz-steinle.de 

Tel. 0 91 42 - 71 82

Carmen Engel

Ihr Verkaufsinnendienst

Wie kann ich Ihnen helfen?

Tel.: 09191 723260
Fax. 09191 723242 

c.engel@wittich-forchheim.de
www.wittich.de

Anzeigenwerbung | Beilagenverteilung | Drucksachen

Ich bin für Sie da...

Bgm.-Böswald-Str. 29
86703 Rögling
Tel. 09094 531
Fax 09094 690

info@toyota-templer.de

Anzeige online buchen: anzeigen.wittich.de

 Private Kleinanzeigen 

Suche kleines Haus oder EG
Wohnung mit Garten zum Kauf!
Harburg und Umgebung. Das Haus
kann gerne renovierungsbedürftig
sein. CA. 160.000€. Tel. 0171/
1862211

Finden Sie „KLEINES“
nicht in der FERNE.  
Finden Sie REGIONAL.


